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Antrag

Sonderförderaktion 
Alarmanlagen/Videoüberwachungsanlagen
Firma:

__________________________________________________________________
Adresse:
__________________________________________________________________
Telefon/E-Mail:_________________________________________________________________
Kontodaten:
__________________________________________________________________
Ich beantrage die Förderung von:

󠆹 Alarmanlage

󠆹 Videoüberwachungsanlage

Die Bedingungen für die Bezuschussung werden mit der Anmeldung akzeptiert.

Förderbedingungen:

Unterstützungen können – nach Maßgabe der vorhandenen Mittel – an alle Mitglieder des Landesgremiums der Trafikanten gewährt werden. Auf die Förderung besteht kein Rechtsanspruch.
Ausgenommen:

· jener Unternehmen, deren Grundumlagenrückstände länger als ein Jahr be​tragen,

· Unternehmer mit einem laufenden Insolvenzverfahren oder wenn ein Insolvenzverfahren mangels kostendeckenden Vermögens nicht eröffnet wurde. 

Die Förderung des Landesgremiums wird einmal pro Unterneh​men für je eine Alarmanlage und je eine Videoüberwachungsanlage gewährt. Eine neuerliche Antragstellung ist erst nach dem Ablauf von sieben Jahren zulässig. Die Förderzusage gilt 4 Monate ab Bewilligung der Förderung durch das Lan​des​gre​mium. 

Förderauszahlung
Ausgezahlt werden 50% der Nettokosten (max. 500 € je Fördermaßnahme)
Die Auszahlung erfolgt nach Fertigstellung der Installation der Alarmanlage/Videoüberwachungsanlage nach Vorlage entsprechender Abrechnungsunterlagen: 

· Bestätigter Förderungsantrag 

· Dokumentation der durchgeführten Maßnahme (Rechnungskopien und die dazugehöri​gen Zahlungsbelege) 

Rückzahlung 
Aufgrund dieser Richtlinie zu Unrecht bezogene Förderungen sind vom Förderwerber nach schriftlicher Aufforderung durch das Landesgremium der Trafikanten der Wirtschaftskammer Kärnten binnen 14 Tagen an diese zurückzuzahlen. 
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